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Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 1 – Handwerksordnung 

 
3. Abschnitt – Ausübung der Berufe im Hygiene- und Körperpflegegewerbe 26) 

 
Art. 31 (Berufe) 

(1) Das Gesundheits- und Körperpflegegewerbe umfasst folgende Berufe: 

a) Schönheitspfleger/Schönheitspflegerin, 
b) Kosmetiker/Kosmetikerin, 
c) Friseur/Friseurin, 
d) Zahntechniker/Zahntechnikerin, 
e) Orthopädieschuhmacher/Orthopädieschuhmacherin, 
f) Orthopädiemechaniker/Orthopädiemechanikerin, 
g) Augenoptiker/Augenoptikerin, 
h) Nageldesigner/Nageldesignerin 27) 

 
Art. 32 (Schönheitspfleger/Schönheitspflegerin, Kosmetiker/Kosmetiker, 

Friseur/Friseurin, Nageldesigner/Nageldesignerin) 28) 

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer offenen 
Handelsgesellschaft, die Mehrheit der Komplementäre im Falle einer Kommanditgesellschaft, 
die Mehrheit der Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Mehrheit 
der Verwalter im Falle von Konsortien und Genossenschaften - bei zwei Gesellschaftern bzw. 
Komplementären oder Verwaltern mindestens einer - muss im Handelsregister als technisch 
verantwortliche Person angegeben sein und eine der folgenden beruflichen Voraussetzungen 
erfüllen: 

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle der 
qualifizierten Handwerker laut Artikel 30 des Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 
3, 

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in der Folge mindestens 18 Monate 
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes 
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter oder als Inhaber eines 
fachspezifischen Betriebs,29) 

c) Abschlussdiplom einer mindestens zweijährigen Fachschule mit theoretischer und 
praktischer Ausbildung und in der Folge mindestens 24 Monate Berufserfahrung als 
Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender 
Gesellschafter oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs,29) 

d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in einem einschlägigen Fachgebiet und in der 
Folge mindestens 18 Monate Berufserfahrung als Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als 
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter oder als Inhaber eines 
fachspezifischen Betriebs,29) 

e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw. 
Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter 
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs.29) 

(1/bis) Für die Tätigkeit laut Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe h) muss der Inhaber des 
Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer offenen Handelsgesellschaft, 
die Mehrheit der Komplementäre im Falle einer Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der 
Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Mehrheit der Verwalter im 
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Falle von Konsortien und Genossenschaften – bei zwei Gesellschaftern bzw. Komplementären 
oder Verwaltern mindestens einer - im Handelsregister als technisch verantwortliche Person 
angegeben sein und eine der beruflichen Voraussetzungen gemäß Artikel 32 Absatz 1 
Buchstaben a) bis d) oder eine der folgenden beruflichen Voraussetzungen erfüllen: 

a) 30) 

b) mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Bereich Schönheitspflege, Kosmetik oder 
Nageldesign als Facharbeiter/Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als 
mitarbeitender Gesellschafter/mitarbeitende Gesellschafterin oder als 
Inhaber/Inhaberin. Die in diesem Zeitraum erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
werden anhand einer Eignungsprüfung getestet. Nähere Bestimmungen zur 
Eignungsprüfung und zur Zusammensetzung der Prüfungskommission werden mit 
Dekret des Direktors/der Direktorin der zuständigen Landesabteilung festgelegt. 31) 32) 

(2) Die Tätigkeiten eines Schönheitspflegers bzw. einer Schönheitspflegerin und die eines 
Kosmetikers bzw. einer Kosmetikerin können durch manuelle Techniken sowie durch 
Verwendung elektromechanischer Geräte für kosmetische Behandlungen durchgeführt 
werden. Die entsprechenden Geräte werden mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz 
festgelegt. 

(3) Leistungen, die direkt und ausschließlich therapeutische Zwecke verfolgen, gehören nicht 
zu den Tätigkeiten eines Schönheitspflegers bzw. einer Schönheitspflegerin. 

(4) Der ausschließliche Betrieb einer Sauna oder eines Solariums gehört nicht zu den 
handwerklichen Tätigkeiten eines Schönheitspflegers bzw. einer Schönheitspflegerin. Der 
Betrieb eines Solariums unterliegt den Bestimmungen des Dekrets des Landeshauptmanns 
vom 28. Oktober 2010, Nr. 41. Für den Betrieb einer Sauna sind keine beruflichen 
Voraussetzungen erforderlich. 33) 

(5)34) 

(6)34) 

(7) Der Friseur bzw. die Friseurin kann bei der Ausübung des eigenen handwerklichen Berufes 
auch einfache Hand- und Fußpflegetätigkeiten sowie einfache kosmetische Behandlungen der 
Gesichtshaut durchführen. 

(8) Ein fachspezifischer Betrieb ist ein Betrieb, der die betreffenden Tätigkeiten im 
Gesundheits- und Körperpflegegewerbe ausübt, sowie ein Betrieb, der seiner Kundschaft 
Tätigkeiten und Dienstleistungen im Bereich der Gesundheit und Körperpflege anbietet. 
Voraussetzung ist, dass die Berufserfahrung unter der Aufsicht einer Person erlangt wurde, 
die selbst im Besitz der beruflichen Voraussetzungen ist. 

(9) Die Bezeichnung "Kosmetikschule" oder eine ähnliche Bezeichnung, die auf eine 
Ausbildungsstätte im Gesundheits- und Körperpflegegewerbe hinweist, darf nur dann geführt 
werden, wenn die mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz festzulegenden 
Mindestvoraussetzungen erfüllt werden. 

(10) Die Handwerksunternehmen mit Tätigkeiten laut diesem Artikel können ihre Tätigkeit 
aufnehmen, nachdem sie der gebietszuständigen Gemeinde den Beginn der Tätigkeit 
gemeldet haben. 

(11) Die Ausübung der Tätigkeit des Wellnesstrainers laut Artikel 53/decies des 
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, ist nur innerhalb 
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gastgewerblicher Beherbergungsbetriebe und privater oder öffentlicher Wellness- und 
Badeeinrichtungen und beschränkt auf deren Gäste zulässig. Die Abgrenzung der beruflichen 
Zuständigkeiten des Schönheitspflegers bzw. der Schönheitspflegerin, des Kosmetikers bzw. 
der Kosmetikerin und des Wellnesstrainers bzw. der Wellnesstrainerin erfolgt mit 
Durchführungsverordnung. 

(12) Die Tätigkeiten des Schönheitspflegers bzw. der Schönheitspflegerin, des Kosmetikers 
bzw. der Kosmetikerin und des Friseurs bzw. der Friseurin werden am Betriebssitz der Person 
ausgeübt, die im Besitz der beruflichen Voraussetzungen ist. 

(13)35) 

(14) Die Tätigkeit des Schönheitspflegers/der Schönheitspflegerin und des Friseurs/der 
Friseurin können, beschränkt auf die Gäste des Hauses, auch in Hotel- und 
Beherbergungsbetrieben ausgeübt werden.  Seitens des Dienstleisters/der Dienstleisterin 
muss immer ein Betriebssitz angemeldet werden. 36) 

(15) Bei Krankheit, körperlicher oder geistiger Behinderung, Gebrechlichkeit oder ähnlichen 
Zwangssituationen können die Tätigkeiten am Wohnort oder an dem vom Auftraggeber 
bestimmten Ort ausgeübt werden. 

(16) Die Tätigkeiten dürfen weder ambulant noch an Standplätzen ausgeübt werden. 

 

Art. 33 (Zahntechniker/Zahntechnikerin, 
Orthopädiemechaniker/Orthopädiemechanikerin) 

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer offenen 
Handelsgesellschaft, die Mehrheit der Komplementäre im Falle einer Kommanditgesellschaft, 
die Mehrheit der Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Mehrheit 
der Verwalter im Falle von Konsortien und Genossenschaften - bei zwei Gesellschaftern bzw. 
Komplementären oder Verwaltern mindestens einer - muss im Handelsregister als technisch 
verantwortliche Person angegeben sein und im Besitz des Diploms einer Fachoberschule sein, 
die gemäß den geltenden einschlägigen staatlichen Bestimmungen anerkannt ist. 

 

Art. 34 (Augenoptiker/Augenoptikerin) 

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer offenen 
Handelsgesellschaft, die Mehrheit der Komplementäre im Falle einer Kommanditgesellschaft, 
die Mehrheit der Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Mehrheit 
der Verwalter im Falle von Konsortien und Genossenschaften - bei zwei Gesellschaftern bzw. 
Komplementären oder Verwaltern mindestens einer - muss im Handelsregister als technisch 
verantwortliche Person angegeben sein und im Besitz der Befähigung für die Ausübung des 
medizinischen Hilfsberufes Augenoptiker bzw. Augenoptikerin sein. Die Befähigung wird mit 
dem von den geltenden einschlägigen staatlichen Bestimmungen anerkannten 
Ausbildungsnachweis erworben. 

(2) In jedem einzelnen Betrieb muss ein Augenoptiker oder eine Augenoptikerin mit der 
Befähigung laut Absatz 1 anwesend sein. 
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Art. 35 (Orthopädieschuhmacher/Orthopädieschuhmacherin) 

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer offenen 
Handelsgesellschaft, die Mehrheit der Komplementäre im Falle einer Kommanditgesellschaft, 
die Mehrheit der Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Mehrheit 
der Verwalter im Falle von Konsortien und Genossenschaften - bei zwei Gesellschaftern bzw. 
Komplementären oder Verwaltern mindestens einer - muss im Handelsregister als technisch 
verantwortliche Person angegeben sein und eine der folgenden beruflichen Voraussetzungen 
erfüllen: 

a) Meisterbrief, 
b) Diplom einer Fachoberschule, die gemäß den einschlägig geltenden Bestimmungen 

staatlich anerkannt ist. 
 

 
Art. 36 (Feststellung der beruflichen Voraussetzungen) 

(1) Bei der Überprüfung der Meldung des Tätigkeitsbeginns stellt die gebietsmäßig zuständige 
Gemeinde gleichzeitig fest, ob die beruflichen Voraussetzungen für die Tätigkeiten laut Artikel 
31 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und h) vorliegen. 37) 

(2) Die Feststellung der beruflichen Voraussetzungen für die Tätigkeiten laut Artikel 31 Absatz 
1 Buchstaben d), e), f) und g) erfolgt bei der Überprüfung des Antrags auf Eintragung des 
Unternehmens ins Handelsregister laut dem 1. Titel 2. Abschnitt. 

(3) Die beruflichen Voraussetzungen werden auf jeden Fall verlangt, unabhängig davon, ob 
die entsprechenden Tätigkeiten an einem öffentlichen oder privaten Ort, gegen Bezahlung 
oder unentgeltlich durchgeführt werden. 

 

 

 

26)Die Überschrift des 3. Abschnittes des 2. Titels wurde im deutschen Wortlaut so geändert durch Art. 2 Absatz 6 des L.G. vom 
13. November 2009, Nr. 10 
27)Der Buchstabe h) des Art. 1 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 6 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11. 
28)Die Überschrift von Art. 32 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11. 
29)Im Art. 32 Absatz 1 Buchstaben b), c), d) und e) wurden gemäß Art. 2 Absatz 2 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 10, im 
italienischen Wortlaut die Wörter „operaio specializzato o operaia specializzata“ durch die Wörter „operaio qualificato o operaia 
qualificata“ ersetzt. 
30)Der Buchstabe a) des Art. 32 Absatz 1/bis wurde aufgehoben durch Art. 15 Absatz 6 Buchstabe d) des L.G. vom 11. Jänner 
2021, Nr. 1. 
31)Art. 32 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 8 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11. 
32)Der Buchstabe b) des Art. 32 Absatz 1/bis wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 2 des L.G. vom 11. Jänner 2021, Nr. 1. 
33)Art. 32 Absatz 4 wurde zuerst ersetzt durch Art. 2 Absatz 4 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 10, und dann durch Art. 1 
Absatz 9 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11. 
34)Die Absätze 5 und 6 des Art. 32 wurden aufgehoben durch Art. 1 Absatz 21 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11. 
35)Art. 32 Absatz 13 wurde aufgehoben durch Art. 2 Absatz 5 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 10. 
36)Art. 32 Absatz 14 wurde so ergänzt durch Art. 33 Absatz 3 des L.G. vom 24. September 2019, Nr. 8. 
37)Art. 36 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 26. September 2014, Nr. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aktualisiert am 20.10.2021 


